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^ Zranken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag/ den 21 Febr. -801. Viertes Quartal. Den 2 Nèvose IX.

V 0 l z i e h u n g s r a t h.

Beschluß vom s. Februar.

Der Vvllz. Ralh der einen und unlheilbaren helvcti«

schen Rcpnbllk — Nach 'Anhörung eines Berichts sei»

»es Ministers der Künste und Wissenschaften über den

Rückstand von Besoldungen, der den ReligionSlchrcrn
im Canton Luzer» vom Jahr -798 her gebührt;

Erwägend, daß die Rel'givnsvicncr dieses Cantons

unmöglich länger ohne kräftige Unterstützung bleiben

können;
- Erwägend, daß die meisten derselben ehemals den

größten Theil ihrer Einkünften ans Zehenten bezog.»;

Erwägend, daß im Canton Lnzcrii nur sehr unbe-

tracht iche Krundzinsgelder eingehen, welche zu einst-

weütger Unterstützung der Religtonsdiener verwendet

werden können;
Erwägend endlich, daß es sowohl Pflicht der Rc-

gierung, als auch der Gemeinden ist, ihren Religions-
Ichrern durch llmerstntznng zur Hülfe zu kommen, und
ste nicht der größten Dürftigkeit blos zu stellen;

beschließt:
1. Die durch die Zchcndeinsteitnng an ihrem Einkoin-

men beschädigten Geistlichen deS Cantons Luzer»,
sollen durch alle zchentpflichligcn Bürger des Can-

tons, ohne Rücksicht ans die Personen, der Kör-
verschasten, welche vor benannter Einstellung Zehn,

den schuldig waren, auf eine hinreichende Art
entschädigt werden.

2. Z» diesem Ende sol! ein Dritiheil aller jener Ze-

hcndgefälle, welche im Canton Lnzern in den

Jahren 1798, 179? und >800 zurückgeblieben,
oder der B-lrag von einem der drey zurückgeblie-

denen Zehndm, t»e Unterstützung der in diesem

Canton durch die Zehcndeinstcttung beschädigten
Geistlichen erhaben werden.

Die Verwalluagskammer wird jeder Kirchgemeinde
oder jedem Zehendbezirk bestimmen wie viel selbe

an diese Unterstützung beyzutragen habe.

4. Die Muiiizipalilälcn mit Zuzug eines von der

Verwaliuiigskammcr dazu verordneten CommissärS,
kommen unter sich übercin, wie viel jeder in einrm
Kirchspiel oder Zehcndbczirk liegende Munizipälkreis
zu diesem Quantum bcrzutragcn habe, und machen
die ZZerlhcilung auf die Bürger bcr Gemeinden.

9. Wenn Streitigkeiten über die Beyträge zwischen
den verschiedenen Gemeinden oder Partikularen cnt-
st hen sollten, so wird die Vcrwaituii^scammer
smnmarftch darüber absprechen.

6. In diesem Falle soll aber demm,geachtet dem Pfac«

rer, wenigst, ns die Hälfte, des ihm von der
Verwallungskammer bestimmten Quantums, das
übrige sodann nach Beendigung der Streitigkeit,
verabfolgt werden.

7. Jeder Geistliche soll nach der von der Verwaltung?-
kammer entworfenen, und von dem Vollziehungs»
rath genehmigten Rückstands - und Entschädigungs-
labellc sune Unterstützung erhalten.

8. In dieser Absicht übergiebt die Venvaltungskammec
jedem Geistlichen Anweisungen ans die Beyträge
scincs Kirchspiels, oder seines Distrikts, soweit
solche hinreichen mögen.

9. Jedes Kirchspiel entschädigt allerförderst den, oder

die Geistlichen scincs Orts, nach dem Betrag der

ihnen zugestellten Anweisungen, wo bann die Ver.
walcungskammec über den Ucberschuß zu Handen
anderer Geistlichen des Cantons verfügt.

10. Jede Kirchgcmeinde ist berechtigt, dasjenige,
welches sie ihrem oder ihren Geistlichen, zur einst.



— »076 —

wciligcn llnterstütznng zukommen ücß, on dem

denselben gegenwärtig laut Anweifungen zukomme»--

den Betrag, abzurechnen.

Z». Jede Munizipaütäl wird sogleich zwey Ausgefchos-

jene ernennen, welche die Beyträge von den Ge,
meindsbürgcrn einsammeln, und dem oder den

Geistlichen, gegen Auslieferung eines Empfang-
scheins, übergeben sollen.

12. Diese Empfangsscheine sollen hernach für jede

Gemeinde in einen zusammen gezogen, von dem

von der Verwalcungdkammer bestellten Commissar

vistrt, und bey der Munizipatttät niedergelegt werden.

iz, Das in diesem allgemeinen Empfangsschein ange,

gebene Quantum wird jeder Gemeinde seiner Zeiz

von demjenigen abgezogen werden, was sie cntwe-

der als Entschädigung für den Achnden der Jahre

2798, 1799 und 1800 oder als Lestaufsfumme

zu bezahlen haben wird.

,4. Die Mitglieder der Munizipalitäten sind gegen

die Vermallungskammcr, und jeder einzelne Bürger
jeder Gemeinde, gegen die Munizipalität mit ihrem
Vermögen für die zu leistenden Beyträge veranr,

wörtlich. Im Falle der Verweigerung des gefo,

dertrn Quantums, si ll nach nochmaliger Warnung
sogleich zum Psandauslragen geschritten werden.

Alle Zwangsmittel, die angewendet wcrdrn, ge.

schehcn auf Unkosten der Ungehorsamen.

z6. Die geforderten Beyträge sollen entweder in Na-

turalien, oder Geld, nach dem von der Verwal-
tungSkammer berechneten, in den drey genannten

Iahren lanftuden Mittelpreis entrichtet werden.

17. Alle fernern auf Lekal-lät, und nicht vorgesihcne

Fälle sich beziehenden, zur Vollziehung diesis Be-
schlusses nöthigen Verfügungen, sind der Verwal-
lNngSkammer überlassen.

8. Die Vollziehung diesis Beschlusses ist dem Finanz-
miuisier aufgetragen, welcher auch dem Minister

tes öffentlichen Unterrichts mitgetheilt werden fotl.

Folge» die UiUcrfchris^n.

Die in der Ganuson zu Bern befindlichen
helvetischen Offiziere, an den VoUzie-
hunqsrath der einen und mttheilbaren
helvetischen Republik.

Bürger Vostzichtingsräthe! Die bennruhigende» Ge-

rüchte, welche sich üdew die Abänderung unserer Staats-
Verfassung verbreiten, noch weit mehr aber jene beäug-

sagenden Nachrichten, welche unS bey dieser Veränderung

auch zugleich mit der Wiederherstellung der alten Ord.
nung der Dinge bedrohen — wären wohl hinreichend,
unsre Herzen mit Mutlosigkeit und Schmerz zu erfüllen,
insofern wir nicht von Ihren Grundsätzen, Ihrer Fc.
stigkeit und Ihrer Vatcrtandslicbe so lebhaft überzeugt
wären; allein wir sind beruhigt, Sie habe» sich j«
mit dem gesetzgebenden Rath zu tcm iicmüchcn End-
zweck vereiniger; indem Sie sich bcn dem ersten Consul
auf die uns zugesicherte Unabhängigkeit berufen, werden
Sie ihm auch die treulosiii Absichten jener Kunstgüsse
enthüllen, wodurch man seiner Person einen auf den

allgemeinen Wünschen Helvctiens beruhenden Entwurf
verdächtig zu mache», und als ein Projekt darzustellen
suchte, dessen Bewerkstellig»»« unsern vaterländischen
Boden mit Bürgerblut bestecken und unsere Wohnungen
den verheerenden Flammen preis geben würde.

Doch durch die von uusirn wackern Mitbürgern
Walbstätteus Ihnen eingesandte Zufchnft haben Sie ja
so eben die rührendsten Beweise des Gegentheils er-

halten, und wir zweifeln keineswegs, daß man sich zu

Befolgung eines solchen Beyspiels nicht um die Wette
b.eifern werde.

Auch wir ergreissen diese Gelegenheit, um Sie,
Bürger Vollzichungsrälhe, von unserer Ehrfurcht,
unserer Achtung, unserer Anhänglichkeit, und unserer

ganzen Ergebenheit zu versichern.

Bern, den izten Hormmg ,8ok.

ErstesBataillon leichte Infanterie.
Clavrl, Brigadcnchef. Hegi, Adi, Major. Olive,
Quauicrmeister. Zingg, Grenadierhauprmann.

Hauptleutc. Schnell. Meyer. Schweizer.
Aàewerth.

Lieutenants. Göttr. Vonflüe. Relisiab.
Soumis. Pache. Lüthi.

Helvetische Artillerie.
Prebcit, Chef. Burnand, Cap. Fehr, Adj.

Major. Daples. Thomann.

Helvetische Jäger zu Pferd.
Dolbcr, Chef. Weber. Dcslile. Ochs, Quar-

tiermelster,

Strcckeisen, Adj. Major von dem istcn Bataillon
Linientruppcn.

Howard, Quartierkommandant.

Staab von dem hiesigen Platz.
Mcis, Platzmaior.
Wyttendgch, Platzkommandank.
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